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Vollzug des Landesstraßengesetzes (Fortsetzung)

Sondernutzung

Auflagen zur Zustimmung der Sondernutzung für das Anbringen von Plakaten, Werbeschilder u. dgl.:

Wahlplakate dürfen höchstens 6 - 8 Wochen vor dem Wahltag nur an Straßenlaternen angebracht werden.

Plakate dürfen nicht angebracht werden:
- im Kreuzungsbereich,
- an Verkehrszeichen,
- an Ampelmasten.

Für alle durch die Plakatierung entstehenden Personen- bzw. Sachschäden haftet der Antragsteller.

Jede Partei darf je Straßenlaterne maximal ein Plakat pro Fahrtrichtung anbringen (maximal insgesamt

jedoch 2 -3 Plakate pro Straßenlaterne und in Fahrtrichtung durch verschiedene Parteien). Zudem sind
diese dort so zu befestigen, dass die Straßenlaternen nicht beschädigt werden.

Die Plakate sind so anzubringen, dass sie den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr nicht behindern.

Nach Beendigung der Wahl sind die Plakatierungen binnen einer Woche ordnungsgemäß zu beräumen.

Sollte dies nicht fristgerecht erfolgen, wird die Beräumung durch die Stadt Burg zu Lasten und Kosten des

Antragstellers in Auftrag gegeben.

Am Wahltag ist darauf zu achten, dass sich keine Plakate in unmittelbarer Nähe der Wahllokale befinden.

Bei unerlaubter Sondernutzung oder Nichtbefolgung der erteilten Auflagen werden die Plakate ggf. entfernt

und die entstandenen Kosten den verantwortlichen Parteien auferlegt.
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Wahllokale in Burg und Ortschaften
hier: Europa- und Kommunalwahlen am 25. Mai 2014

Burg

Wahllokal 1: Stadtbibliothek „Brigitte Reimann“, 2. OG, Berliner Straße 38

Wahllokal 2: Stadthalle (Konferenzraum), Platz des Friedens 1

Wahllokal 3: Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung KV Burg e.V., 
Am Brunnenfeld 7

Wahllokal 4: Grundschule Burg-Süd A, Yorckstraße 4

Wahllokal 5: Grundschule Burg-Süd B, Yorckstraße 4

Wahllokal 6: Grundschule „Johann-Heinrich Pestalozzi“ A, Kapellenstraße 8-12

Wahllokal 7: Grundschule „Johann-Heinrich Pestalozzi“ B, Kapellenstraße 8-12

Wahllokal 8: Jugendclub in der Siedlung Ost, Leo-Tolstoi-Straße 34 A

Wahllokal 9: Grundschule „Albert Einstein“ A, Kirchhofstraße 3

Wahllokal 10: Grundschule „Albert Einstein“ B, Kirchhofstraße 3

Ortschaften

Wahllokal 11: Detershagen, Ortschaftszentrum, Burger Str. 30

Wahllokal 12: Ihleburg, Dorfgemeinschaftshaus, Lange Schulstr. 1 A

Wahllokal 13: Niegripp, Grundschule (Anbau), Lindenstr. 3

Wahllokal 14: Parchau, Feuerwehrgerätehaus Parchau, Schartauer Weg 13

Wahllokal 15: Reesen, Gemeindezentrum „Alte Schule“, Reesener Dorfstr. 1

Wahllokal 16: Schartau, Ortschaftszentrum, Alte Bergstr. 8


